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' E- Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung
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Suchtpräventionsförderrichtlinie; Änderung

Erl. des MS vom 16. April 2024 - 33-51017

Bezug:
Erl. des MS vom 13. November 2020 (MBI. LSA S. 463)

1. Der Bezugs-Erl. wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5.4 Satz 1 wird die Angabe „25 500 Euro“ 
durch die Angabe „34 700 Euro“ ersetzt.

b) Nummer 6.2 Satz 3 wird aufgehoben.

2. Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

An
das Landesverwaltungsamt

1.2 Ziel ist es, den Weg in die berufliche Bildung attraktiver 
zu machen und die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung zu fördern. Mit dem Meisterbonus 
wird ein gezielter Anreiz geschaffen, sich beruflich fortzu
bilden und die eigene Qualifikation zu stärken. Die Verfüg
barkeit von beruflich qualifizierten Fachkräften wird zuneh
mend zu einem entscheidenden Standortvorteil und trägt 
zur Zukunftssicherung des Landes bei. Daher soll der Auf
stiegsbonus einen Beitrag dazu leisten, die Anzahl beruflich 
qualifizierter Fachkräfte in Sachsen-Anhalt zu steigern.

1.3 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Mit dem Bonus werden Absolventen einer Aufstiegsfort
bildung gefördert, deren Abschluss von der Bund-Länder- 
Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrah
men für lebenslanges Lernen (DQR) dem DQR-Niveau 6 
zugeordnet wurde sowie der Meister-Plus-Ausbildung „Ge
stalter im Handwerk“.

G. Ministerium für Wirtschaft, 
Tourismus, Landwirtschaft und Forsten
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Richtlinien über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von erfolgreich 
abgelegten Meisterprüfungen und gleichwertigen 

Fortbildungsprüfungen 
(Richtlinien Meisterbonus PLUS)

RdErl. des MWL vom 30. April 2024 - 23-04011

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Sachsen-Anhalt gewährt auf der Grundlage 
der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 30. April 1991 (GVBI. LSA S. 35), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. April 
2023 (GVBI. LSA S. 201,204), in der jeweils geltenden Fas
sung, einschließlich der dazu ergangenen Verwaltungs
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. 
des MF vom 1. Februar 2001, MBI. LSA S. 241, zuletzt 
geändert durch RdErl. vom 21. Februar 2024, MBL LSA 
S. 310, in der jeweils geltenden Fassung) sowie nach Maß
gabe dieser Richtlinien Zuwendungen zur Förderung des 
erfolgreichen Ablegens der Meisterausbildung oder für 
gleichwertige Fortbildungsprüfungen.

3. Zuwendungsempfänger

Antragsteller und Empfänger der Zuwendung sind die 
Absolventen einer Aufstiegsfortbildung, die erfolgreich eine 
Fortbildungsprüfung nach dem Berufsbildungsgesetz mit 
DQR-Niveau 6 bei einer Handwerkskammer oder Indus
trie- und Handelskammer abgelegt haben oder die Meis- 
ter-Plus-Ausbildung „Gestalter im Handwerk“ erfolgreich 
abgeschlossen haben.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Prüfung muss vor der fachlich und örtlich zustän
digen Stelle in Sachsen-Anhalt abgelegt und das Zeugnis 
von dieser ausgestellt worden sein. Dies gilt nicht, sofern 
die Prüfung in Sachsen-Anhalt nicht angeboten wird.

4.2 Der Hauptwohnsitz oder der Ort der sozialversiche
rungspflichtigen Beschäftigung in einem Unternehmen muss 
zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
in Sachsen-Anhalt liegen.

4.3 Die Feststellung des Prüfergebnisses muss nach dem 
1. Januar 2024 erfolgt sein und darf zur Antragstellung nicht 
länger als ein halbes Jahr zurückliegen.

4.4 Der Meisterbonus wird nur ein Mal pro Person gewährt.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt.
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5.2 Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung ge
währt.

5.3 Form der Förderung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
gewährt.

5.4 Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung beträgt 1 000 Euro.

6. Anweisungen zum Verfahren

6.1 Die Antragstellung erfolgt elektronisch bei der Investi
tionsbank Sachsen-Anhalt. Die Antragsunterlagen werden 
durch die Bewilligungsstelle bereitgestellt und können unter 

 abgerufen werden.https://www.ib-sachsen-anhalt.de

6.2 Zuständig für die Prüfung der Zuwendungsvorausset
zungen nach Nummer 4 sind innerhalb ihres Zuständig
keitsbereiches die Handwerkskammern oder Industrie- 
und Handelskammern.

6.3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor
schriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt, soweit nicht in diesen Richtlinien Abwei
chungen zugelassen worden sind.

6.4 Die Einreichung der erforderlichen Nachweise (über 
den Hauptwohnsitz oder den Beschäftigungsort, Prüfungs
zeugnis) hat schriftlich nach den Vorgaben der jeweils zu
ständigen Handwerkskammer oder Industrie- und Han
delskammer und unter Verwendung der zur Verfügung 
gestellten Formulare zu erfolgen.

Mit der Antragstellung ist eine Bestätigung der zustän
digen Kammer über das Vorliegen der Zuwendungsvoraus
setzungen vorzulegen.

Die Vorlage dieser Nachweise wird gleichzeitig als Ver
wendungsnachweis anerkannt. Ein darüber hinaus gehen- 
derVerwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger 
(Absolventen) nicht zu erbringen.

6.5 Bewilligungsstelle ist die Investitionsbank Sachsen- 
Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg.

6.6 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt durch die Be
willigungsstelle mit Erteilung des Zuwendungsbescheides.

6.7 Der Landesrechnungshof, das Ministerium sowie die 
Bewilligungsstelle sind berechtigt, die zweckbestimmte 
und fristgerechte Verwendung der Zuwendung jederzeit zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen sowie Aus
künfte einzuholen.

7. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem RdErl. 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

An
die Handwerkskammer Magdeburg
die Handwerkskammer Halle
die Industrie- und Handelskammer Magdeburg 
die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 
die Investitionsbank Sachsen-Anhalt
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Richtlinie Sektorprogramm Bienenförderung; 

Änderung

Erl. des MWL vom 16. April 2024 - 43-60235-1

Bezug:
Erl. des MWL vom 31. Mai 2023 (MBI. LSA S. 371)

1. Der Bezugs-Erl. wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1.1 Buchst, i werden die Wörter „zuletzt ge
ändert durch RdErl. vom 21. Dezember 2017, MBI. LSA 
2018 S. 211 “ durch die Wörter „vom 21. Februar 2024, 
MBI. LSA S. 310“ ersetzt.

b) Nummer 2.2.1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und erhält 
folgende Fassung:

„Für die Ausübung der Imkerei kann der Zukauf 
von Geräten und Ausrüstungsgegenständen durch 
Einzelimker gefördert werden, wie zum Beispiel

a) Honigschleudern,

b) Entdeckelungsgeschirr,

c) Abfüll-, Klär- und Lagerbehälter,

d) Honigauftaugeräte,

e) Honigpumpen und Rührwerke, Zentrifugen,

f) Honigabfüllmaschinen,

g) Geräte zur Herstellung von Mittelwänden,

h) Wachsschmelzer, Wachsklärgeräte,

I) Magazinbeuten,

j) Refraktometer,
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